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Stammdaten
Filialspezifische Unterbrechungszeiten für die Klienten

Wenn Sie in den Detaildaten der Klienten eine neue Unter-

brechungszeit eintragen, können Sie dabei jetzt festlegen, 

für welche Filialen die Unterbrechungszeit gelten soll 1 . 

So könnte eine Unterbrechung beispielsweise für die ambu-

lante Pflege, aber nicht für die Tagespflege gelten. So erhal-

ten Sie insgesamt mehr Flexibilität bei der Planung.

Bitte beachten Sie: Damit diese Neuerung auch auf Ihren 

mobilen Geräten wirksam wird, aktualisieren Sie Ihre instal-

lierten MEDIFOX DAN Apps bitte auf die neuesten Versionen 

aus dem App Store bzw. Play Store.
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Programmbereich „Rechnungen und Korrekturen“ um die 
Spalte „Pflegegrad“ erweitert
Der Programmbereich „Rechnungen und Korrekturen“ wur-

de um eine zusätzliche Spalte für den Pflegegrad der Klien-

ten erweitert. Die neue Spalte „PG“ 1  finden Sie neben der 

Spalte „Klient“. So können Sie zu den erstellen Rechnungen 

transparent nachvollziehen, welcher Pflegegrad diesen zu-

grunde liegt. Auch auf dem Ausdruck „Rechnungen u. Kor-

rekturen (Übersicht)“ wird die neue Spalte „PG“ dargestellt.

Neues SEPA-Verfahren 3.7 integriert
Bei einem Export an die Bank steht Ihnen nun auch das neue 

SEPA-Verfahren 3.7 zur Verfügung, womit Sie u.a. Lastschrif-

ten und Überweisungen in den aktuellen Formaten expor-

tieren. Wählen Sie dazu beim Erstellen einer neuen Über-

gabe einfach das Format „SEPA 3.7“ aus. Der weitere Export 

erfolgt ansonsten wie gewohnt.

Bankeinzugsdatum für Bankexporte individuell festlegen
Beim Erstellen einer neuen Übergabe an die Bank können 

Sie das Bankeinzugsdatum nun individuell festlegen. Setzen 

Sie dazu einen Haken bei der neuen Option „Dieses Bankein-

zugsdatum verwenden“ 2  und tragen Sie das gewünschte 

Datum ein.

Abrechnung und Verwaltung
Erweiterungen für die Abrechnung
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In MediFox ambulant können die Medikationen der Klienten 

jetzt auch in Form eines Marcumarplans abgebildet werden. 

Unter Dokumentation / Medikation muss dafür zunächst 

eine neue Medikation angelegt werden. In der Medikation 

wird dann unter „Dosierung“ der Zyklus „Marcumarplan“ 

ausgewählt 1 . Dadurch wird ein Wochenplan eingeblen-

det, in dem für jeden Wochentag die entsprechenden Wer-

te eintragen werden können. Soll die Dosierung in einem 

wechselnden Wochenrhythmus verplant werden, kann über 

die Schaltfläche „Neue Woche“ einfach eine weitere Wo-

chenplanung eingeblendet werden. Darüber hinaus können 

die für Marcumarpläne typischen Blutgerinnungswerte als 

INR- oder Qick-Wert hinterlegt werden. Die übrigen Anga-

ben zur Medikation tragen Sie ansonsten wie gewohnt ein.

Pflege- und Betreuungsdokumentation
Marcumarplan für Medikationen
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E-Mail:  info@medifoxdan.de
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USt-Id: DE 319 533 524
AG Hildesheim HRB 202124

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 
IBAN-Nummer: DE08 2595 0130 0000 6816 81 
BIC/SWIFT-Code: NOLADE21HIK

Geschäftsführung:  
Arne Burandt, Joachim Kiefer
Timothy Kern

Statistik
Anpassungen für die Pflegestatistikverordnung

Damit Sie mit MediFox ambulant auch 2023 die Pflegesta-

tistikverordnung nach den Vorgaben des Bundesstatisti-

kamtes erstellen können, wurden einige Anpassungen vor-

genommen, um den aktuellen Vorgaben zu entsprechen. 

Beispielsweise ändern sich die Bezeichnungen der Beschäf-

tigungsverhältnisse der Mitarbeiter in der Übergabe wie 

folgt:
 � „Teilzeitbeschäftigt über 50 %“ wird zu „Teilzeitbe-

schäftigt über 50 %, aber nicht geringfügig beschäftigt 

(520-Euro-Job)“

 � „Teilzeitbeschäftigt 50 % und weniger, nicht geringfügig“ 

wird zu „Teilzeitbeschäftigt. 50 % und weniger, aber nicht 

geringfügig beschäftigt (520-Euro-Job)“
 � „Teilzeitbeschäftigt und geringfügig beschäftigt“ wird zu 

„Geringfügig beschäftigt (520-Euro-Job)“

Darüber hinaus wurden (auch für den Bereich der Tagespfle-

ge) Anpassungen bezüglich der Plausibilitätsprüfungen 

und den zu übermittelnden Werten vorgenommen. Sie 

können die Pflegestatistikverordnung somit zum Stichtag 

15.12.2023 wie gewohnt erstellen und übermitteln.


